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Ein Einwurf-Einschreiben ist kein hin-
reichender Beweis des Zugangs, wenn 
keine Reproduktion des Auslieferungs-
belegs vorliegt.

Zugang einer Kündigungserklä-
rung per Einwurf-Einschreiben

Wird eine Kündigung per Einwurf-Ein-
schreiben zugestellt, muss der Absender 
den Zugang der schriftlichen Erklärung 
beim Empfänger beweisen. Dies ge-
staltet sich oft schwieriger als zunächst 
angenommen, da die Kombination von 
Einlieferungsbeleg und Sendungsstatus 
der Deutschen Post AG nicht ausreicht, 
um einen Anscheinsbeweis für den Zu-
gang zu erbringen. Der Einlieferungsbe-
leg bestätigt lediglich, dass die Sendung 
versandt wurde, gibt jedoch keinen Auf-
schluss über den tatsächlichen Zugang 
beim Empfänger.

Scottis Praxistipp
Zugang einer Kündigung per Einwurf-Einschreiben und Beweisanforderungen

Bei der Kündigung von Arbeitsverträgen, insbesondere bei verhaltensbedingten Sachverhalten, stehen Arbeitgeber vor einigen Herausforderungen. 

Die Zustellung des Kündigungsschreibens beim Empfänger/Arbeitnehmer muss unstrittig und nachweisbar sein. Rechtsanwältin Sonja Busch (Kanzlei 

DRPA, Regensburg) erläutert, auf was Arbeitgeber hierbei achten müssen, vor allem wenn der Versand per Einwurf-Einschreiben erfolgt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Dr. Rüdiger Schott

Vorsitzender des Vorstands der KZVB

Beweisanforderungen und 
Anscheinsbeweis

Nach der aktuellen Rechtsprechung 
reicht der Sendungsstatus der Deut-
schen Post AG nicht aus, um den Zu-
gang beim Empfänger zu beweisen, da 
dieser Status nur eine maschinelle Ver-
arbeitung widerspiegelt. Der entschei-
dende Unterschied liegt in der Beweis-
qualität: Während der Sendungsstatus 
lediglich eine automatisierte Information 
ist, weist die Reproduktion eines Auslie-
ferungsbelegs eine höhere Beweiskraft 
auf, da hier die Unterschrift des Postzu-
stellers als Informant vorliegt. Kann ein 
solcher Auslieferungsbeleg nicht mehr 
von der Post reproduziert werden, fällt 
dies in die Risikosphäre des Absenders.
In einem kürzlich entschiedenen Fall 
(Landesarbeitsgericht Baden-Württem-
berg, 12. Dezember 2023 – 15 Sa 20/23) 

hat das Gericht betont, dass der bloße 
Sendungsstatus keinen hinreichenden 
Beweis für den Zugang der Kündigung 
darstellt. Dies bedeutet, dass der Ab-
sender bei einer streitigen Kündigung 
den Zugang nicht allein durch den Ein-
lieferungsbeleg und den Sendungsstatus 
nachweisen kann. Die Reproduktion des 
Auslieferungsbelegs ist für einen wirk-
samen Zugang entscheidend.

Fazit

Maßgeblich für den Arbeitgeber ist es, 
die richtigen Beweise für den Zugang 
einer Kündigungserklärung zu sichern. 
Der Einwurf-Einschreiben-Prozess der 
Deutschen Post AG bietet zwar einen 
hohen Grad an Sicherheit, aber der Sen-
dungsstatus allein reicht nicht aus, um 
den Zugang beim Empfänger zweifelsfrei 
nachzuweisen. Nur durch die Reproduk-
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